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vortreten, die nach den § 61 bis 63 zu uneidlicher Ver
nehmung berechtigen würden. Diese Tatsachen sind in 
das Protokoll aufzunehmen.

(3) Die Vereidigung darf nicht erfolgen, wenn die un- 
eidliche Vernehmung verlangt wird.

Anm.t Yergl. Anm. zu § 57.

Form der Vereidigung.
§ 66 c

(1) Die Vereidigung erfolgt in der Weise, daß der Rich
ter an den Zeugen die Worte richtet:

,,Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und All
wissenden, daß Sie nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben“, 

und der Zeuge hierauf die Worte spricht:
„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe“.

(2) Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte 
Hand erheben.

Anm.: Yergl. Anm. zu § 57.

Eidesleistung Stummer.
§ 66 d

Stumme leisten den Eid in der Weise, daß sie die 
Worte:

„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und All
wissenden, daß ich nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe“ 

niederschreiben und unterschreiben. Stumme, die nicht 
schreiben können, leisten den Eid mit Hilfe eines Dol
metschers durch Zeichen.

Anm.: Vergl. Anm. zu § 57.

Beteuerungsformeln.
§ 66 e

Gibt ein Zeuge an, daß er Mitglied einer Religionsge
sellschaft sei, der das Gesetz den Gebrauch gewisser Be-
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